
Aktueller Stand 

der Corona-Maßnahmen in Bayern 

16.6.2020 

 

1. Katastrophenfall endet mit Ablauf des 16. Juni 2020. 

 

2. Ab 17. Juni gilt: 

 Aufenthalt im öffentlichen Raum in der Familie, mit Angehörigen des eigenen und 

eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe bis zu zehn Personen 

 Bei privaten Zusammenkünften zu Hause gibt es keine Beschränkung mehr,  

aber: Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze! (Mindestabstand, Belüftung in  

Räumen…) 

 

3. Ab 22. Juni gilt: 

 Zulässige Öffnungszeit für Gastronomie wird auf 23 Uhr verlängert 

 Kunst- und Kulturveranstaltungen sind erlaubt mit zugewiesenen und 

gekennzeichneten Sitzplätzen, bis zu 100 Besuchern innen, bis zu 200 Besuchern im 

Freien, Maskenpflicht bleibt 

 Chorgesang erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen 

 Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern, Vereinssitzungen 

möglich mit bis zu 50 Gästen innen, bis zu 100 Gästen im Freien 

 Öffentliche Festivitäten oder einem größeren Publikum zugängliche Feiern bleiben 

untersagt! 

 Sport: Wiederaufnahme des Lehrgangsbetriebs, keine Teilnehmerbegrenzung mehr, 

diese ergibt sich aus Raumgröße und Belüftungsmöglichkeit 

 


